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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 3. Mai 1979 angemeldete, unter der Nummer 

0 008 320 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 

79 101 341.0, für weiche die Priorität einer frUheren 

Anmeldung von 23. August 1978 in Anspruch genoinmen wird, 

ist von der PrUfungsabteilung 088 durch Entscheidung vom 

17. November 1981zurUckqewiesenwcrden. 

Der Entscheidung lagen die PatentansprUche 1 urid 2 vom 

21. Januar 1981 (eingegangen am 23. Januar 1981) zugrun-

de. 

II. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der 

Gegenstand des Patentanspruches 1 hätte nahegelegen und 

beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

Zur BegrUndung verweist sie auf die GB-A-i 284 522, die 

DE-A-2 236 383 und die US-A-3 186 818. 

III. Gegen diese Entscheidung hat der BeschwerdefUhrer am 

2. Dezember 1981 unter Zahiung der Gebühr Beschwerde 

eingelegt und diese mit dem am 16. März 1982 eingegan-

genen Schriftsatz vom 5. März 1982 begrUndet. Der Be-

schwerdefUhrer vertritt die Auffassung, der Gegenstand 

des Anspruchs 1 sei durch den Stand der Technik nicht 

nahegelegt. 

IV. In den Bescheiden von 21. Juni 1982 und 13. Januar 1983 

ist dem BeschwerdefUhrer mitgeteilt worden, aus weichen 

GrUndeneine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 

mit den geltenden Patentanspruch 1 nicht möglich er-

scheme. 
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V. Mit der am 16. November 1982 eingegangenen Eingabe vom 

11. November 1982 hat der BeschwerdefUhrer einen neuen 

einzigefl Patentanspruch und eine neue Beschreibung em-

gereicht. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Pa-

tentes im Umfang dieser Unterlagen. Ferner wird die An-

beraumUng einer mUndiichen Verhandlung und die RUckzah-

lung der BeschwerdegebUhr beantragtHierauf istmit e±-

ner weiteren Eingabe vom 2. Mai 1983 (eingegangen am 5. 

Mai 1983) eine neue Fassung des Patentanspruches ge-

folgt, ohne expressis verbis einen Aritrag auf dessen Er-

teilung zu stellen. Aus dem Zusainmenhang des Schriftsat-

zes vom 2. Mai 1983 ist jedoch der Wille des Beschwerde-

fUhrers zu erkennen, daB der Beschwerde nunxnehr diese 

neue Fassung zugrunde gelegt werden soil. Sie unter-

scheidet sich von derjenigen vom 11. November 1982 ie-

digiich durch die in der Bezeichnung vorgenommene Be-

schränkung des AnwendungsgebieteS der Hohiformen auf die 

Glasindustrie. Ferner ist beantragt worden, den anbe-

raumten mUndiichen Verhandlungstermin aufzuheben und mit 

einem weiteren Zwischenbescheid das Verfahren schrift-

lich fortzusetzen. 

Der geltende Patentanspruch hat folgenden Wortlaut: 

Verfahren zurn Herstellen von Hohiformen für die Giasin-

dustrie, bei dem Pulver urn einen Dorn herum isostatisch 

zueiner Hohiforin gepreI3t und anschiie2end der Prel3k6r-

per in einem weiteren Verfahrensschritt gesintert wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB zur Erzielung einer hohen 

Mal3genauigkeit und OberflächengUte die gesiriterte Hohl-

form Uber einen Dorn isostatisch nachverdichtet wird. 

. . . / . 
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VI. Betreffend des Wortlautes der ursprUnglichen Patentan-

sprUche und Beschreibung wird an die Veroffentlichung 

Nuxnmer 0 008 320 verwiesen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64EPU;Sieist daher zulässig. 

2. Die Fragen der ausreichenden StUtzung des Anspruches 

durch die Beschreibung und der Zulässigkeit der in den 

einleitenden Teil des Anspruches neu aufgenommenen Prä-

zisierung braucht in bezug auf die Erfordernisse der 

Art. 84 und Art. 123(2) EPU nicht entschieden zu werden, 

denn die Aruneldung ist aus anderen GrUnden (mangeinde 

erfinderische Tatigkeit) zurUckzuweisen. 

3. Nach PrUfung der im Recherchenbericht genannten Veröf-

fentlichungen koxnmt die. Kammer zu. dem Ergebnis, daB das 

Verfahren mit alien im geltenden Patentanspruch aufge-

fUhrten Merkmalen weder durch diese, noch durch den wäh-

rend des Beschwerde-Verfahrens eingefUhrten Aufsatz aus 

der im Absatz 4.3 genannten Fachzeitschrift bekannt ge-

worden ist. Der Gegenstand des Anspruches ist somit ge-

genUber diesem Stand der Technik neu (Art. 54 EPU). 

4. Es ist nun noch zu prUfen, ob der ermittelte Stand der 

Technik das Verfahren zur Herstellung von Hohiformen für 

die Glasindustrie nach dem geltenden Anspruch nahe ge-

legt hat. Diese PrUfung ergibt folgendes: 

4.1 Mach den AusfUhrungen des BeschwerdefUhrers vermochte 

das aus der GB-A-i 284 522 bekannte pulvermetallurgische 

Herstellungsverfahren zur Erzeugung von Hohiformen der 

. . . / . . . 
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Glasindustrie deshaib den Genauigkeitsanforderungen ei-

nes modernen Hohiglas-Betriebes nicht zu genUgen, weil 

der Formkörper lediglich mit hohem Druck isostatisch ge-

prel3t und dann gesintert wird. 

DemgegenUber sieht der BeschwerdefUhrer die Aufgabe nach 

den geltenden Unterlagen darin, ein Verfahren zu schaf- 

fex, daSerinög1icht di 	 i Vorteile der pulvermetallurg-

schen Herstellung bei der Fertigung von Formen für die 

Glasindustrie zu nutzen. 

Eine derartige Aufgabe ist jedoch nicht neu, da durch 

die in der GB-A-i 284 522 gegebenen Lehre von den Vor-

tei len pulvermetallurgischer Formherstellverfahren in 

der Glasindustrie bereits Gebrauch gemacht wurde. 

4.2 Die PrUfung Uber das Vorliegen einer erfinderischen 

Tätigkeit ist von der Warte der objektiv zu erwartenden 

Tätigkeit des Durchschnittsfachmanns aus durchzufUhren, 

dessen fachmännische Bewertung der Erfindung gegenUber 

dem Stand der Technik ausgehend von diesem zu erfolgen 

hat. Da letzterer bereits ein pulvermetallurgisches Ver-

fahren mit isostatischem Pressen zuin Herstellen von 

Hohiformen der Glas-industrie offenbart, kann die Kennt- 

nis dieses Verfahrens durch den Durchschnittsfachmann 

vorausgesetzt werden. 

Für die Entscheidung der Frage, ob die im Anspruch ange- 

gebene Lösung nahe lag, kann somit nicht, wie der Be-

schwerdefUhrer meint, allein von dem Wissen des durch-

schnittlich begabten, im Hohlforinenbau tatigen, Uber keine 

pulvermetallurgischen Kenntnisse verfUgenden Techniker 

ausgegangen werden, sondern von einem soichen Fachmann, 

der neben den Kenntnissen des Glashohlformenbaues auch 

.1... 
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Uber soiche Uber das engere Gebiet der Giel3ereitechnik 

hinausgreifeflder Art der formgebenden Metallurgie ver-

fUgt, also auch Uber die in zahlreichen Anwendungsgebie-

ten die Gie3verfahren erfoigreich verdrängenden pulver-

metallurgischen Verfahren. 

4.3 Wie die GB-A-i 284 522 zeigt, war der BeschwerdefUhrer 

nichtder erste,der sich urn dieLosungder Aufgabe be 

mühte, die Vorteile der pulverrnetallurgischen Herstel-

lung von Genauteileri bei der Fertigung von Hohiformen zu 

nutzen. Zur Erreichung dieses Zieles schlägt die GB-A 

1 284 522 nämlich vor, die Formteile aus Metailpulver 

isostatisch zu prel3en und anschliei3end zu sintern, wobei 

u.a. auf die mit zunehrnenden Prel3druck abnehmende 

Schrumpfung hingewiesen wird. Hieraus den zwingenden 

SchluI3 auf einen extrem hohen, ein Nachpressen verunmög-

lichenden Pre3druck tu ziehen, halt die Kammer für nicht 

Uberzeugend, besonders wenn man berUcksichtigt, daB in 

der Pulvermetallurgie bedeutend höhere DrUcke als die in. 

der GB-A-i 284 522 angegebenen 10 - 30 t pro Quadratzoll 

gebrauchlich sind und daher durchaus noch Raum für eine 

Dichtesteigerung vorhanden ist. Der BeschwerdefUhrer 

macht ferner geltend, mit dem bekannten Verfahren könn-

ten die Genauigkeitsanforderungen eines modernen Hohi-

glasbetriebes nicht erfUllt werden. Hierzu ist jedoch zu 

bemerken, daB die zur Erreichung hoher Mal3genauigkeit 

und Oberflächengüte eines Sinterteiles erforderlichen 

Mal3nahmen dern hier rna3gebenden Fachmann aufgrund seines 

ailgemeinen Fachwissens nicht nur gelaufig sein müssen, 

sondern solche sich für komplexere Teile sich geradezu 

aufdrangen (vergi. z.B. den vom BeschwerdefUhrer als 

Sonderdruck (Anlage 20) eingeführten Aufsatz von G. Zapf 

irn Maschinenmarkt", WUrzburg 79 (1973), Heft 81 vom 9. 

Oktober 1973, Seiteri 1746-1749, betitelt: "Nachpressen 

. . . / . . . 



nach dem Sintern erzielt bestixnrnte Toleranzen", insbe-

sondere Seite 1746, Ende Kol. 1, sowie Seite 1748, Eride 

Kol. 1 und 1. Absatz, Kol. 2). Auch entnimmt er diesem 

Aufsatz die Lehre, wonach der dem Nachpressen vorausge-

hende Pre3vorgang in sehr entscheidendern Mai3e zugleich 

den Nachpre8vorgangbestilnmt (vergi. Seite 1747, mittle-

re Kolonne, zweitletzter Absatz). Erkennt der Fachntann 

nun den Nachteil ungenauer Formteilej die angeblicir nach 

dem Verfahren der GB-A-i 284 522 erhalten werden, so ist 

thin daher ohne weiteres zuzumuten, zu dessen Be'hebung 

einen auf den Vorpre8vorgang abgestimmten Nachprel3vor-

gang folgen zu lassen. Entscheidet er sich, einen sol-

chen vorzunehmen, so ist er nach dieser Lehre gehalten, 

die Höhe der Prel3drUcke der beiden Vorgänge entsprechend 

aufeinander abgestiinmt zu wahien. 

Selbst wenn man untersteilt, daB wegen der Anwendung 

sehr hoher Pre3drUcke, d.h. bereits erzielter hoher 

Dichte des FormIings, ein Nachpressen sich als undurch-

fUhrbar erweisen solite, stUnde es dem Fachrnann frei, 

auf Veranlassung der angegebenen Lehre auf die aligernein 

bekannte Doppeipressung zurUckzugreifen und folgerichtig 

den Druck der Vorpressung entsprechend herabzusetzen, urn 

zuin gewünschten Resultat zu gelangen. Nachdem die Vor-

nahrne des Pressens mittels eines Domes und auf isosta-

tische Weise dem Fachxnann aus der GB-A--i 284 552 geläu-

fig ist, liegt es im Bereich seines norinalen handwerkli- 

chen Könnens, das Nachpressen In derselben Weise zu 

voliziehen, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu mUs-

sen. 

4.4 Die vom BeschwerdefUhrer vorgetragenen, der praktischen 

Einftihrung der Pulvermetallurgie in der formherstellen-

den Glasindustrie entgegenstehenden besonderen, in der 

I] 
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verlangten OberflächengUte und der Einhaitung sehr enger 

ToleranZen liegenden Schwierigkeiten, vermögen ebenfalls 

nicht zu Uberzeugen, denn sehr koxnplizierte Teile, wie 

z.B. Zahnräder, und die hierfiir im genannten Aufsatz 

dargeiegten Steigerungen der Mal3genauigkeit und Oberfi-

chengUte durch Nachpressen, lassen deutlich und unwider-

sprochen erkennen, daI3 die geforderten Eigenschaften mit 

dén im HbhIforme±ibau der Giasindustrie gebräuch1idhn 

vergleichbar und daher durchaus voraussehbar sind. Ir-

gendwelche unUberwindliche Schwierigkeiten, die einer 

soichen Modifizierung des Verfahreris gemäi3 der GB-A- 

1 284 522 durch Ubergang auf Doppeipressung hätten ent-

gegenstehen können, sind nicht erkennbar. Die Uberwin-

dung der genannten Schwierigkeiten iiegt somit für den 

Fachmann im Rahmen des durchschnittlichen Könriens und 

eine dieses Ubersteigende Leistung kann nicht vorliegen. 

Der Fachmann mui3te auch aus diesem Grunde nicht erfinde-

risch tätig werden. 

4.5 Ermitteit man die aus objektiver Sicht gestelite und ge-

löste Aufgabe, so könnte den Argurnenten des Beschwerde-

fUhrers entnonunen werden, daB auch die Eigenschaft der 

Porosität und die damit verbunderie Wirkung als Bestand-

teil der Aufgabe miteinbezogen werden solite. Dies wiirde 

voraussetzen, daB die Porosität als Ergebnis des Her- 

steilungsverfahrens gegenUber dem Stand der Technik 

erstmals erreicht wird. Obwohi in der GB-A-i 284 522 die 

Eigenschaft der Porositt nicht erwähnt ist, weiB der 

Fachmann jedoch, daB aus Pulver hergesteile Sintermetal-

ie porös sind, es sei denn, es werden besondere MaBnah-

men getroffen, urn die Porosität zu verinindern oder gar 

aufzuheben. Weder im Stand der Technik nach der GB-A- 

1 284 522, noch in der vorliegenden Anmeldung Linden 

sich irgendwelche Hinweise auf derartige Mal3nahmen. So- 

. . . / . . . 



mit ist kein Porositäts-Unterschied zwischen der durch 

das Verfabren des Arimeldungsgegenstandes und der nach 

dem nächstliegenden Stand der Technik hergesteilten Form 

erkennbar, noch 1st ein soicher geltend gemacht worden. 

Der BeschwerdefUhrer kann sich somit nicht auf die sich 

auf die Porosität stUtzenden Argumente zum Nachweis 

Uberraschender Wirkungen stUtzen. 

4.6 Nach dem BeschwerdefUhrer soil das gegen die Verwendung 

von porösen (offenporigem) Sintermetall zur Hohiglas-

formherstellung bestehende Vorurteil aus dessen schiech-

terem Wärmeaustauschvermögen herrUhren, was derartige 

Formen für die Glasindustrie gegenUber den gegossenen 

Massivmetallformen weniger geeignet scheinen lieL3. Er 

verweist zur StUtzung dieser These auf die in den "Glas-

technischen Berichten", Juni 1972, Seiten 277-287, und 

Mai 1978, Seiten 104-110, erschienenen Aufsätze. Eine 

aligemein ablehnende Haitung der Fachwelt vermag die 

Kammer jedoch aus diesen Aufstzen nicht zu erkennen. 

Die Existenz eines Vorurteils ist im Hinblick auf die 

Lehre der GB-A-i 284 522 auch nicht genUgend glaubbaft 

gemacht, denn mit der darin gegebenen Lehre sind alien-

fails bestehende Vorurteile gegen den Einsatz von Sin-

termetalihohiformen in der Glasindustrie bereits Uber-

wunden worden. 

5. Der Gegenstand des Anspruches ergibt sich demnach für 

den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der 

Technik und beruht daher nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit (Art. 56 EPU). Er ist deshaib aufgrund des 

Art. 52(1) EPU nicht gewährbar. 

6. Laut Art. 110(2) EPU ist es der Kaminer anheimgestelit, 

Bescheide so oft wie sie es für erforderlich halt zu er- 

.1... 



lassen. Nachdem die Kainmer aufgrund der Aktenlage nun-

mehr imstande ist, die Frage des Vorliegens einer erfin-

derischen Tätigkeit abschliel3end zu beurteilen, hält sie 

eine schriftliche Fortsetzung des Verfahrens als nicht 

inehr erforderlich. Der vorn BeschwerdefUhrer beantragten 

schriftlichen Fortsetzung des Verfahrens durch Zustel-

lung einer weiteren ZwischenverfUgung, braucht daher 

nicht stattgegeben zu werden. 

7. 	Eine RUckzahlung der BeschwerdegebUhr kann von der 

Beschwerdekaxnmer gemäI3 Regel 67 EPU nur angeordnet 

werden, wenn der Beschwerde durch die Kammer stattge-

geben wird. Da dies in der vorliegenden Sache nicht der 

Fall ist, muB der Antrag auf RUckzahlung zurUckgewiesen 

werden. 

Entscheidungsforrnel 

Es wird wie folgt entschieden: 

1. Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

2. Der Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird zu-

rUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

1) ( /~c 	
/ 

14, 	 ............ 


